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Anfrage-Nr. 02-2021 Stadtrat Markus Gehrke vom 19.01.2021 
 

 
Besteht die Möglichkeit, dass die wöchentlichen Parkverbote wegen Straßenreinigung, wie 
z.B. in der Ziolkowskistraße auf dem Wasserberg, in einem Winter mit viel Schnee, dazu 
genutzt werden den Straßenrand von Schnee zu beräumen und so die ohnehin ange-
spannte Parksituation zu verbessern? 
 
Antwort: 
 
In Bezug auf die Durchführung des Winterdienstes ist zu betonen, dass dieser auf völlig andere 
Anforderungen zu reagieren hat als die turnusmäßige Straßenreinigung. Der Winterdienst muss 
auf die aktuellen Niederschlagsereignisse und auf die Gliederung nach Priorität der einzelnen 
Straßen ausgerichtet sein. 
 
Dies hat zur Folge, dass es nicht immer möglich ist, die für die Straßenreinigung errichteten Be-
schilderungen auch zur Schneeberäumung zu nutzen. Die Verwaltung ist dauernd bestrebt, die 
Schneeberäumung mit der Straßenreinigung in Einklang zu bringen. 
 
Die Mitarbeiter des Winterdienstes können dies im Einzelfall jedoch nur umsetzen, wenn die 
Fahrzeuge auch tatsächlich zu den angegebenen Zeiten aus dem Straßenabschnitt entfernt 
worden sind. Ein "Slalomfahren" um einzelne, meist fest eingeschneite Fahrzeuge, ist für den 
Fahrer eines Schneepfluges nicht möglich. 
 
Es ist zu verzeichnen, dass bei der derzeit vorherrschenden winterlichen Witterung immer wie-
der Fahrzeuge in den beschilderten Bereichen verbleiben. Der Gemeindevollzugsdienst straft in 
der Regel bei Schneefall keine Verstöße gegen die Beschilderung zur Straßenreinigung ab, 
auch nicht am 15.01.2021 zwischen 09.00 und 11.00 Uhr auf der Ziolkowskistraße. Ausnahmen 
bestehen bei Gefahrensituationen. 
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Die Ihnen zugegangenen Mitteilungen über Ahndungen von Verstößen gegen die Beschilde-
rung zu Kehrmaschinenreinigung insbesondere auf der Ziolkowskistraße können deshalb nicht 
nachvollzogen werden. 
 
Die Mitarbeiter des Winterdienstes könnten noch besser arbeiten, wenn zu den Zeiten des an-
geordneten Parkverbotes die Straße nicht mit parkenden Autos belegt ist. Leider ist dies häufig 
nicht der Fall.  
 
 


